
Klage, eingereicht am 5. September 2005 — De Soeten/Rat

(Rechtssache T-336/05)

(2005/C 296/58)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Kläger(in/nen): Henders De Soeten (Den Haag, Niederlande) (Pro-
zessbevollmächtigte[r]: Rechtsanwälte S. Orlandi, A. Coolen, J.-
N. Louis und E. Marchal)

Beklagte(r): Rat der Europäischen Union

Anträge der Klagepartei(en)

— Aufhebung der ablehnenden Entscheidung des Rates über
den Antrag der Klägerin auf vorzeitige Versetzung in den
Ruhestand ohne Kürzung ihrer Ruhegehaltsansprüche;

— Verurteilung des Rates der Europäischen Union zur Tragung
der Kosten.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Klägerin, eine ehemalige Beamtin des Rates, befindet sich
seit 1. Juli 2004 im Ruhestand. Sie hat beantragt, in den
Genuss der Maßnahme gemäß Artikel 9 Absatz 2 des Anhangs
VIII des Statuts zu kommen, wonach die Anstellungsbehörde
im Interesse des Dienstes nach Maßgabe objektiver Kriterien
und unter Anwendung transparenter Verfahren, die im Wege
allgemeiner Durchführungsbestimmungen festgelegt werden,
davon absehen kann, auf Beamte, die vor dem dreiundsechzigs-
ten Lebensjahr aus dem Dienst ausscheiden, die in Absatz 1
Buchstabe b dieses Artikels vorgesehene Ruhegehaltskürzung
anzuwenden.

Mit ihrer Klage wendet sich die Klägerin gegen die Entschei-
dung, mit der ihr dies verweigert wurde. Sie macht geltend,
dass einer der Bewerber, der in den Genuss der genannten Maß-
nahme gekommen sei, bei derselben Dienststelle beschäftigt
gewesen sei wie sie. Sie ist daher der Ansicht, dass die dienstli-
chen Erfordernisse in beiden Fällen die gleichen gewesen seien,
und macht einen Verstoß gegen den genannten Artikel und die
vom Rat erlassenen allgemeinen Durchführungsbestimmungen
geltend, da sowohl ihr Dienstalter als auch ihre Verdienste die
des anderen Bewerbers überträfen.

Darüber hinaus macht sie einen offensichtlichen Beurteilungs-
fehler insoweit geltend, als der Rat der Ansicht gewesen sei,
dass für die Beurteilung des Kriteriums der dienstlichen Erfor-
dernisse die individuellen Fähigkeiten der Beamten zu berück-
sichtigen seien.

Klage, eingereicht am 9. September 2005 — Claudel/Rech-
nungshof

(Rechtssache T-338/05)

(2005/C 296/59)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Kläger(in/nen): Raymond Claudel (Merl, Luxemburg) (Prozessbe-
vollmächtigte[r]: Rechtsanwalt E. Boigelot)

Beklagte(r): Europäischer Rechnungshof

Anträge der Klagepartei(en)

— Aufhebung von Nummer 17 Buchstabe d der Entscheidung
des Europäischen Rechnungshofs vom 11. November 2004
(DEC 183/04/DEF), in der nicht anerkannt wird, dass der
Kläger am 30. April 2004 die Funktion eines Referatsleiters
ausgeübt hat;

— Zuerkennung einer Entschädigung für den materiellen und
immateriellen Schaden, der nach billigem Ermessen vorbe-
haltlich einer Erhöhung im Laufe des Verfahrens auf 5 000
EUR geschätzt wird;

— auf jeden Fall Verurteilung des Beklagten in die Kosten des
Verfahrens.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Der Kläger ist Beamter des Rechnungshofs und für die Dienst-
stelle Außenbeziehungen zuständig. Mit seiner Klage ficht er
die Entscheidung des Rechnungshofs an, soweit darin nicht
anerkannt wird, dass er die Funktion eines Referatsleiters aus-
übt, und ihm daher die Zulage nach Artikel 44 des Statuts in
der am 1. Mai 2004 geänderten Fassung verweigert wird.

Zur Begründung seiner Klage macht er einen Verstoß gegen
Artikel 44 des Statuts und Artikel 7 des Anhangs XIII des Sta-
tuts sowie einen offensichtlichen Beurteilungsfehler bei der
Qualifizierung seiner Stelle geltend. Er rügt außerdem eine Ver-
letzung der Begründungspflicht, des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung, der Fürsorgepflicht und des Grundsatzes der ord-
nungsgemäßen Verwaltung. Darüber hinaus beantragt er Ersatz
des angeblich entstandenen Schadens.
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